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Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt 

Postfach 156  06035 Halle / Saale 

 

 

 

 

 

Steinfelder Kies & Sand GmbH 

Herr Wilke 

Zur Sandgrube 1 

39599 Bismark OT Steinfeld 

 

Antrag vom 10.07.2020 auf Verlängerung des Hauptbetriebsplanes für 

den Kiessandtagebau Bühne 

Ihr Zeichen: Schr. vom 10.07.2020 

 

Sehr geehrter Herr Wilke, 

das Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB) erlässt 

folgende 

Entscheidung 

1. Die Geltungsdauer des Hauptbetriebsplanes wird bis zum 30.09.2022 

verlängert.  

2. Die Zulassung ergeht mit den in Anlage 1 aufgeführten Nebenbe-

stimmungen. 

3. Diese Entscheidung ist gebührenpflichtig. Die Kosten des Verfahrens 

hat die Antragstellerin zu tragen. Die Höhe der Kosten ergibt sich aus 

dem gesondert zugehenden Kostenfestsetzungsbescheid. 

Begründung 

 

Die SKS Steinfelder Kies & Sand GmbH (Antragstellerin) beantragte mit 

Schreiben vom 10.07.2020 zur Weiterführung der bergbaulichen Arbeiten 

und Maßnahmen die Verlängerung des gültigen Hauptbetriebsplanes für wei-

tere zwei Jahre, um die Rohstoffversorgung  im Unternehmensverbund und 

gegenüber Dritte zu gewährleisten. 

Die Antragstellerin betreibt innerhalb des Bergwerkeigentumsfeldes „Bühne“, 

Bergbauberechtigung Nr. III-A-f-378/90/211 (BWE), den Kiessandtagebau 

Bühne im Nassschnitt. 

30.09.2020 

13.12-34215-5097-21646/2020 

 

Frau Winkler 

Durchwahl +49 345 5212-238 

 

Dezernat 13 

Übertagebergbau 
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Für das Vorhaben der Kiessandgewinnung Bühne liegt die vom ehemaligen Bergamt Staßfurt am 

18.03.1996 erteilte naturschutzrechtliche Eingriffsgenehmigung vor. 

Die Wiedernutzbarmachung der im Kiessandtagebau Bühne bergbaulich beanspruchten Flächen 

basiert auf dem Landschaftspflegerischen Begleitplan vom 14.11.1994. 

Grundlage für die im Kiessandtagebau Bühne betriebene Aufbereitungsanlage ist der vom LAGB 

am 30.05.2006 zugelassene Sonderbetriebsplan „Aufbereitungsanlage“. Der Betrieb des 

Schwimmgreifbaggers wird mit der Betriebsplanzulassung des LAGB vom 19.12.2006 zum Son-

derbetriebsplan „Schwimmgreifbagger“ geregelt. 

Die vom bergbaulichen Vorhaben berührten wasserrechtlichen Belange werden mit folgenden 

Genehmigungen geregelt:  

- wasserrechtliche Plangenehmigung für die Herstellung eines Baggersee auf einer Fläche 

von 6,4 ha, erteilt vom Regierungspräsidium Magdeburg am 10.05.1994  

- wasserrechtliche Erlaubnis Nr. 82/98 zur Entnahme und Einleitung von Wasser aus dem 

Kiessee für eine Kieswaschanlage, erteilt vom Bergamt Staßfurt am 25.02.1998. 

Mit dem Antrag auf Verlängerung des Hauptbetriebsplanes beschränkt sich die Antragstellerin 

ausschließlich auf den Nassschnitt entsprechend einer vom 10.05.1994 erteilten wasserrechtli-

chen Plangenehmigung zur Herstellung eines Baggersees von bis zu 6,4 ha. Nach aktueller 

Vermessung vom 13.05.2020 sind davon 39.583 m2 bereits in Anspruch genommen. Die Abbau-

fläche ist Bestandteil der bereits bergbaulich in Anspruch genommenen Flurstücke 106/18 und 

15/1 der Flur 3, Gemarkung Bühne. Die Hauptbetriebsplan – bzw. Abbaufläche entspricht der mit  

Entscheidung zum Hauptbetriebsplan vom 26.09.2018 zugelassenen Flächen. 

Der zur Zulassung beantragte Betriebsplan wurde mit Schreiben vom 22.07.2020 dem Altmark-

kreis Salzwedel und der Stadt Kalbe (Milde) zur Stellungnahme übersandt. 

Folgende Stellungnahmen wurden im Rahmen des Beteiligungsverfahrens abgegeben: 

Der Altmarkkreis Salzwedel äußerte in den Stellungnahmen vom 25.08.2020 und 07.09.2020 kei-

ne Bedenken gegen die geplante Verlängerung. Aus wasserrechtlicher seien Auflagen zu berück-

sichtigen. Die Aussagen zur Tankstelle seien fehlerhaft. Am Standort würden ein 1000 l-Tank 

(doppelwandig, allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-40.21-53) im verschließbaren Container 

sowie Diesel (Heizöl)-Stromaggregat mit < 1000 l-Tank betrieben. Beide Anlagen seien in der Ge-

fährdungsstufe A eingestuft und somit nach § 46 Abs. 2 AwSV nicht prüfpflichtig. Da die Angaben 

jedoch nicht schlüssig seien, werde eine Anordnung zur Prüfung der Tankanlage und Stromag-

gregat gemäß § 53 AwSV empfohlen. 

Die Untere Naturschutzbehörde verwies auf die Einhaltung der Bestimmungen zum Artenschutz 

gemäß § 39 und § 44 BNatSchG. Die Untere Denkmalschutzbehörde verwies auf das Vorkommen 

zahlreicher archäologischer Kulturdenkmale im Bereich des Vorhabens.  

Der Altmarkkreis Salzwedel als Straßenbaulastträger der Kreisstraße K1088 stimme dem Vorha-

ben unter folgenden Auflagen und Hinweisen zu: 

So hätte der Vorhabenträger entsprechend der Regelungen in § 18 Abs. Straßengesetz für das 

Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) die bestehende Zufahrt (zur K1088) so zu unterhalten, dass die-

se den Anforderungen der Sicherheit und Ordnung sowie den anerkannten Regeln der Technik 
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genüge. Arbeiten an der Straße bedürften der Zustimmung des Altmarkkreises Salzwedel als zu-

ständige Straßenbaubehörde. Weiterhin wird auf die Befugnisse der Baubehörde gem. § 22  

Abs. 7 StrG und die Verursacherpflichten gem. § 17 StrG verwiesen.  

Die Stadt Kalbe (Milde) hat sich nicht geäußert. 

Mit Schreiben vom 17.09.2020 wurde dem LAGB ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag vorgelegt. 

Dieser umfasst bereits die geplanten Erweiterungsflächen.  

Der Antragstellerin wurde Gelegenheit gegeben, sich zu den für den für die Entscheidung erhebli-

chen Tatsachen zu äußern. 

Mit Schreiben vom 30.09.2020 hat sich die Antragstellerin zu der Entscheidung wie folgt geäußert: 

Nebenbestimmung 1: 

Die Antragstellerin bitte um Überprüfung der Sicherheitsleistungen. Die Gestaltung der Böschungen 

würde kontinuierlich mit Fortgang des Abbaus erfolgen, so dass das Bearbeitungsvolumen für die 

Böschungsgestaltung von 2.000 m3 eingeschätzt wird. Weiterhin lägen aus Sicht der Antragstellerin 

keine Umsetzungsschulden von Bepflanzungen aus dem ursprünglichen Rekultivierungsplan vor. Die 

aktuelle Sicherheitsleistung sei beizubehalten. 

II. 

Das LAGB ist im Land Sachsen-Anhalt die zuständige Behörde für die Zulassung des beantragten 

Betriebsplanes nach dem BBergG. 

Im Zulassungsverfahren wurden gemäß § 54 Abs. 2 BBergG der Altmarkkreis Salzwedel und die 

Stadt Kalbe (Milde) als Planungsträger beteiligt. Eine Beteiligung weiterer Behörden oder Ge-

meinden war nicht erforderlich, da deren Aufgabengebiet nicht betroffen ist. 

Die Antragstellerin wurde gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 VwVfG LSA i.V.m. § 28 VwVfG angehört. 

Gemäß § 55 Abs. 1 BBergG ist die beantragte Betriebsplanzulassung zu erteilen, wenn die dort ge-

nannten Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind. 

Die Prüfung der Antragsunterlage gemäß § 55 Abs. 1 BBergG hat ergeben, dass die Zulassungsvo-

raussetzungen vorliegen bzw. durch die Aufnahme von Nebenbestimmungen in den Zulassungsbe-

scheid sichergestellt werden können. 

Bergbauberechtigung gemäß § 55 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BBergG 

Die mit der o.g. Antragsunterlage beabsichtigte Weiterführung der Gewinnungsarbeiten im 

Kiessandtagebau Bühne bewegt sich innerhalb des Bergwerkeigentumsfeldes „Bühne“ (BWE). 

Die Antragstellerin ist Inhaberin des BWE und somit auch Inhaberin der erforderlichen Gewin-

nungsberechtigung. 

Eignung und Zuverlässigkeit gemäß § 55 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BBergG 

Zweifel an der Zuverlässigkeit bzw. fachlichen und körperlichen Eignung der vertretungsberechtigten 

Personen Nr. 2a) bzw. bestellten Personen Nr. 2b) sind nicht vorhanden.  

Arbeitsschutz und Betriebssicherheit gemäß § 55 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BBergG 

Durch die Festlegungen im Hauptbetriebsplan wird sichergestellt, dass beim Gewinnungsbetrieb 
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sowohl die Einhaltung der einschlägigen bergrechtlichen Vorschriften wie auch der allgemeinen 

anerkannten Regeln der Sicherheitstechnik, u.a. die Einhaltung bestehender Richtwerte zu Staub 

und Lärm, Verwendung von Geräten sowie Einhaltung der gültigen Arbeitsschutzvorschriften, ge-

währleistet ist. Dies betrifft insbesondere auch die erforderliche Vorsorge gegen Gefahren für Le-

ben, Gesundheit und zum Schutz von Sachgütern, Beschäftigter und Dritter im Betrieb. 

Keine Beeinträchtigung anderer Bodenschätze gemäß § 55 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BBergG 

Eine Beeinträchtigung von Bodenschätzen, deren Schutz im öffentlichen Interesse liegt, erfolgt 

nicht.  

Schutz der Oberfläche im Interesse der persönlichen Sicherheit und des öffentlichen Ver-

kehrs gemäß § 55 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 BBergG 

Dem Schutz der Oberfläche im Interesse der persönlichen Sicherheit und des öffentlichen Ver-

kehrs trägt der Betriebsplan Rechnung. Die Antragstellerin hat Vorsorge getroffen, dass mit dem 

Gewinnungsbetrieb keine Veränderungen der Erdoberfläche eintreten, durch die die körperliche 

Unversehrtheit von Personen bedroht wird bzw. wird dies durch Nebenbestimmungen sicherge-

stellt. Der geplante Abbau gefährdet oder behindert nicht den öffentlichen Verkehr. 

Ordnungsgemäße Beseitigung anfallender Abfälle gemäß § 55 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 BBergG 

Im Rahmen der Bergbautätigkeit anfallende Abfälle werden, soweit diese nicht vermeiden werden 

können, verwertet. Sonstige im Betrieb anfallende Abfälle, die nicht zu verwerten sind, werden 

ordnungsgemäß und schadlos beseitigt.  

Wiedernutzbarmachung der Oberfläche gemäß § 55 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 BBergG  

Die Antragstellerin hat die erforderliche Vorsorge zur Wiedernutzbarmachung getroffen und detail-

lierte Maßnahmen vorgesehen, um die durch den Abbau in Anspruch genommene Fläche nach 

Beendigung des Vorhabens einer Wiedernutzbarmachung zuzuführen. Zur Sicherung der tatsäch-

lichen Vornahme dieser Arbeiten wird eine Sicherheitsleistung verlangt. 

Schutz anderer Bergbaubetriebe gemäß § 55 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 BBergG 

Im Vorhabensbereich sind keine anderen Bergbaubetriebe tätig, deren Sicherheit durch die vor-

gesehenen Arbeiten berührt oder beeinträchtigt werden 

Keine gemeinschädlichen Einwirkungen der Aufsuchung und Gewinnung gemäß 

§ 55 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 BBergG 

Auch sind gemeinschädliche Auswirkungen der Gewinnung nicht zu befürchten. Gemeinschädli-

che Auswirkungen sind ursächlich auf die Aufsuchung oder Gewinnung zurückzuführen, nicht un-

erhebliche Beeinträchtigungen. Ein Gemeinschaden liegt danach nicht schon dann vor, wenn ein 

Einzelner geschädigt wird, sondern es muss ein Schaden entweder Leben oder Gesundheit von 

Menschen betreffen oder aber Sachgüter von hohem Wert, durch deren Zerstörung oder Verände-

rung das Gemeinwohl beeinträchtigt würde. Dies kann nach heutigem Kenntnisstand bei Einhal-

tung der Nebenbestimmungen ausgeschlossen werden. 

Überwiegende öffentliche Interessen gemäß § 48 Abs. 2 BBergG stehen dem Vorhaben nicht ent-

gegen oder können durch entsprechende Nebenbestimmungen gewahrt bleiben. 

Die beteiligten Behörden haben in ihren Stellungnahmen keine Beschränkungs- und Untersa-
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gungsgründe vorgebracht. Belange des vorsorgenden Umweltschutzes konnten nicht ermittelt 

werden. 

Die Stadt Kalbe (Milde) hat sich in einer angemessenen Frist nicht zu dem Vorhaben geäußert, so 

dass davon ausgegangen wird, dass keine Einwände bestehen. 

Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag ist fachlich schlüssig. Es erfolgte eine Bestandsaufnahme 

der betroffenen Arten, eine Relevanzprüfung und vertiefende Konfliktanalyse. Vermeidungsmaß-

nahmen wurden festgelegt sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen beschrieben. 

Diese Betriebsplanzulassung wurde unter Ausübung pflichtgemäßen Ermessens mit Nebenbe-

stimmungen versehen, um die Zulassungsvoraussetzungen nach § 55 Abs. 1 BBergG sicherzu-

stellen. 

Die in der Anhörung vorgetragenen Einwände werden teilweise stattgegeben. In der Nebenbe-

stimmung 1 wird für die Böschungsendgestaltung ein Volumen von 2.000 m3 berücksichtigt. 

Mit der Gewinnung von Rohstoffen im Kiessandtagebau Bühne findet ein Eingriff in Natur und 

Landschaft statt. Dieser Eingriff ist auszugleichen. Die im landschaftspflegerischen Begleitplan 

(LBP) genannten Kompensationsmaßnahmen sind umzusetzen. Die Kosten dafür wurden im LBP 

benannt. Daher bleiben die Kosten für Pflanzmaßnahmen bei der Berechnung der Sicherheitsleis-

tung weiterhin berücksichtigt. 

Die Nebenbestimmungen wurden zur Sicherstellung der Zulassungsvoraussetzungen nach § 55 

Abs. 1 Nr. 3 bis 9 BBergG aufgenommen und begründen sich im Einzelnen wie folgt: 

Nebenbestimmung 1: 

Die Betriebsplanzulassung wurde gemäß § 56 Abs. 2 BBergG von der Leistung einer Sicherheit 

abhängig gemacht, da sie erforderlich ist, um die Erfüllung der in § 55 Abs. 1 Nr. 3 bis 13 und Abs. 

2 BBergG genannten Voraussetzungen zu sichern. 

Die Leistung einer Sicherheit ist in diesem Fall zur Absicherung der Erfüllung der sich aus der Be-

triebsplanzulassung ergebenden öffentlich-rechtlichen Pflichten erforderlich. Aufgrund des Aus-

maßes des Gesamtvorhabens und des damit verbundenen Eingriffs mit entsprechend hohen Kos-

ten für die (Wieder-)Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, ist nicht auszuschließen, 

dass im Zeitpunkt der Notwendigkeit der Vornahme der diesbezüglichen Maßnahmen die dafür 

notwendigen Mittel tatsächlich nicht in ausreichendem Maße bereitstehen werden. Ein Nachweis 

ausreichender finanzieller Eigenvorsorge wurde nicht erbracht. 

Zwar liegen im Moment keine Anhaltspunkte vor, die Zweifel an der Wirtschaftskraft rechtfertigen 

würden. Allein dieser Umstand lässt aber die Erforderlichkeit der Sicherheitsleistung nicht wegfal-

len. Relevant für die Beurteilung der Gefahr einer Zahlungsunfähigkeit ist nicht die gegenwärtige 

wirtschaftliche Situation, sondern die voraussichtliche finanzielle Lage in dem Moment, in dem das 

Bergbauvorhaben beendet werden soll und die Einstellungsarbeiten anstehen (vgl. OVG Magde-

burg, Urteil vom 17.05.2017, 2 L 126/15; OVG Thüringen, Urteil vom 08.06.2011, 1 KO 704/07). 

In die Prognose zur Erforderlichkeit der Sicherheitsleistung können neben der Wirtschaftskraft des 

Unternehmens auch allgemeine Erfahrungen, die wirtschaftliche Gesamtsituation oder andere 

Gesichtspunkte für die Entscheidungsfindung einfließen (vgl. OVG Magdeburg, Urteil vom 

17.05.2017, 2 L 126/15; OVG Thüringen, Urteil vom 08.06.2011, 1 KO 704/07; 
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Boldt/Weller/Kühne/Von Mäßenhausen, BBergG, 2. Auflage 2015, § 56 Rn. 34). 

Sind die Tatbestandsvoraussetzungen des § 56 Abs. 2 S. 1 BBergG erfüllt, steht die Forderung 

einer Sicherheitsleistung dem Grunde („Ob“) als auch der Art und Höhe („Wie“) nach im Ermessen 

der Behörde (vgl. OVG Magdeburg, Urteil vom 17.05.2017; OVG Thüringen, Urteil vom 

08.06.2011, 1 KO 704/07). Im Interesse einer gleichmäßigen Verwaltungspraxis darf das Ermes-

sen durch Verwaltungsvorschriften konkretisiert werden, die die Behörde, vorbehaltlich wesentli-

cher Besonderheiten des Einzelfalls, intern binden und bei entsprechender Umsetzung deren ei-

gene Ermessensausübung ausmachen (vgl. u.a. BVerwG, Urteil vom 13.03.2008, 7 C 44/07; OVG 

Magdeburg, Urteil vom 25.10.2012, 2 L 87/11 m.w.N.). 

Nach der Hausverfügung des LAGB zur Erhebung und Verwertung von Sicherheitsleistungen 

gem. § 56 Abs. 2 BBergG ist in der Regel eine Sicherheitsleistung zu verlangen und nur in atypi-

schen Fällen davon abzusehen. Derartige Gründe sind jedoch nicht erkennbar. Auch der im Rah-

men des Ermessens zu beachtende Grundsatz der Verhältnismäßigkeit erfordert nicht, von der 

Sicherheitsleistung abzusehen. 

Angesichts der aktuellen Erfahrungen im Zusammenhang mit einer Reihe von außerplanmäßigen 

Betriebseinstellungen von Bergbauunternehmen (Insolvenzen, Liquidationen), der derzeitigen 

wirtschaftlichen Gesamtsituation und der internationalen Finanzlage werden in der Regel alle Be-

triebsplanzulassungen von der Leistung einer Sicherheitsleistung abhängig gemacht, um den 

Landeshaushalt von anfallenden Ersatzvornahmekosten im Falle der Nichterfüllung der Pflichten 

durch den Unternehmer weitgehend freizuhalten. Es liegen keine Anhaltspunkte vor, die hier eine 

Ausnahme zwingend erfordern.  

Auch in einer Gesamteinschätzung vermögen angesichts der genannten Gründe die berechtigten 

Interessen des Unternehmens an der Nichterhebung einer Sicherheitsleistung wegen der damit 

verbundenen durchaus gravierenden finanziellen und wirtschaftlichen Belastungen nicht zu einer 

anderen Entscheidung führen. Insofern ist dem LAGB die wirtschaftliche Tragweite durchaus be-

wusst. Das Verlangen nach Sicherheitsleistung ist verhältnismäßig. 

Mit den weiterhin geregelten Anforderungen an eine Bürgschaft soll sichergestellt werden, dass 

die Zulassungsvoraussetzungen in § 55 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 bis 13 und Abs. 2 BBergG auch bei 

Eintritt des Sicherungsfalls eingehalten werden, indem ein ungehinderter Zugriff auf die Bürg-

schaftssumme gewährleistet wird und die Kosten einer nötigen Ersatzvornahme nicht der Allge-

meinheit zur Last fallen. Bedingte, widerrufliche oder ordentlich kündbare Bürgschaften werden 

dem ebenso nicht gerecht, wie solche, die die Einreden der Anfechtbarkeit, der Aufrechenbarkeit 

wegen bestrittener oder nicht rechtskräftig festgestellter Forderungen und der Vorausklage gem. 

§§ 770, 771 BGB zulassen. 

Die Bürgschaft muss unbefristet sein, da sie den gesamten und oftmals ungewissen Zeitraum bis 

zum endgültigen Abschluss der Betriebseinstellung abdecken muss. Befristete Bürgschaften sind 

deshalb nicht geeignet, den Sicherungszweck des § 56 Abs. 2 BBergG zu erfüllen (vgl. OVG Thü-

ringen, Urteil vom 08.06.2011, 1 KO 707/07).  

Im Rahmen des eröffneten Ermessens werden zudem nur Bürgschaften auf erstes Anfordern ak-

zeptiert. Die Sicherheitsleistung dient der Deckung der Kosten, die dem Landeshaushalt im Falle 

einer Ersatzvornahme entstehen können, wenn der Unternehmer seinen Pflichten nicht nach-
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kommen kann. Nur wenn der Zugriff auf die Sicherheitsleistung zum Zeitpunkt der Ersatzvornah-

me möglich ist, kann dieser Sicherungszweck erfüllt werden. Eine Bürgschaft, die nicht auf erstes 

Anfordern zahlbar ist, wird dem nicht vollkommen gerecht. Durch Bestreiten der Forderungen 

kann die Auszahlung der Bürgschaft verzögert werden, mit der Folge, dass die erforderlichen Mit-

tel im Zeitpunkt der Ersatzvornahme nicht vorhanden sind und auf Kosten der Allgemeinheit aus 

dem Landeshaushalt gedeckt werden müssen (vgl. OVG Magdeburg, Urteil vom 17.05.2017, 2 L 

126/15).  

Der Vorbehalt der Erhöhung der Sicherheitsleistung im Fall allgemeiner Kostensteigerungen 

(Preisindizes) findet seine Grundlage in § 5 BBergG i.V.m. §§ 1 Abs. 1 S. 1 VwVfG LSA i.V.m. 36 

Abs. 2 Nr. 3 und 5 VwVfG. 

Die Höhe der Sicherheitsleistung wurde ebenfalls unter Ausübung pflichtgemäßen Ermessens im 

Hinblick auf die Kosten, die für die Erfüllung der Unternehmerpflichten erforderlich werden, an-

hand folgender Berechnung ermittelt: 

Flächenbezeichnung  Volumen  Kosten  Summe in € 

Böschungsendgestaltung einzelner 
Bereiche  
Pflanzung  
Rückbau Tankanlage/Entsorgung 

  
2.000 m3 
 
100 m2 

    
10 €/m3 
lt. LBP 
15 €/m2 

 
20.000 
50.000 
  1.500 

Summe    71.000 
 
Betrag wurde auf volle 1000 € abgerundet. 
 

Sofern als Form der Sicherheitsleistung die Hinterlegung einer Bankbürgschaft vorgesehen ist, 

muss diese u.a. unbefristet sein. Befristete Bürgschaften können nicht zugelassen werden, da 

diese nicht geeignet sind, den Sicherungszweck zu erfüllen. 

Im Rahmen des eröffneten Ermessens werden nur Bürgschaften auf erstes Anfordern akzeptiert. 

Die Sicherheitsleistung dient der Deckung der Kosten, die dem Landeshaushalt im Falle einer Er-

satzvornahme entstehen können, wenn der Unternehmer seinen Pflichten nicht nachkommen 

kann. Nur wenn der Zugriff auf die Sicherheitsleistung zum Zeitpunkt der Ersatzvornahme möglich 

ist, kann dieser Sicherungszweck erfüllt werden. Eine Bürgschaft, die nicht auf erstes Anfordern 

zahlbar ist, wird dem nicht vollkommen gerecht. Durch Bestreiten der Forderungen kann die Aus-

zahlung der Bürgschaft verzögert werden, mit der Folge, dass die erforderlichen Mittel im Zeit-

punkt der Ersatzvornahme nicht vorhanden sind und auf Kosten der Allgemeinheit aus dem Lan-

deshaushalt gedeckt werden muss. 

Nebenbestimmung 2: 

Die Nebenbestimmung 2 dient zur Sicherstellung der Zulassungsvoraussetzung § 55 Abs. 1 Nr. 3 

BBergG. Die genannte Tankanlage wurde am 22.03.2010 stillgelegt.  

Nebenbestimmung 3: 

Die Nebenbestimmung dient zur Wahrung von § 44 BNatSchG i.V.m. § 48 Abs. 2 BBergG. 

 

Kostenentscheidung 

Die Verlängerung des Hauptbetriebsplanes ist gebührenpflichtig. Grundlage für die Kostenent-
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scheidung ist § 5 BBergG i.V.m. §§ 1, 3, 5, 7 und 10 VwKostG LSA und der AllGO LSA, Anhang 

lfd. Nr. 5 Ziffer 2.4. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwal-

tungsgericht Magdeburg in Magdeburg erhoben werden. 

Hinweise 

1. Die Nebenbestimmungen und Hinweise aus der vorangegangenen Zulassung zum Haupt-

betriebsplan behalten Gültigkeit, sofern in den Nebenbestimmungen nichts Abweichendes 

geregelt wird. 

2. Auf die Einhaltung des Naturschutzgesetzes, insbesondere der § 39 und 44 BNatSchG, 

wird hingewiesen.  

3. Die Antragstellerin hat entsprechend der Regelungen in § 18 Abs. 4 Straßengesetz für das 

Land Sachsen-Anhalt die bestehende Zufahrt so zu unterhalten, dass die Anforderungen 

der Sicherheit und Ordnung sowie die anerkannten Regeln der Technik genügt. Arbeiten 

an der Straße bedürfen der Zustimmung des Altmarkkreises Salzwedel als zuständige 

Straßenbaubehörde. 

4. Bei Vorlage der unter Nebenbestimmung 1 geforderten Sicherheitsleistung wird dem 

Hauptschuldner oder der Bürgin die dem LAGB vorliegende Bankbürgschaft zurückgege-

ben. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Winkler 

 

 

Anlagen 

Anlage 1 Nebenbestimmungen 

 

 

nachrichtlich an:  

Altmarkkreis Salzwedel, Karl-Marx-Str. 32, 29410 Salzwedel 

Stadt Kalbe (Milde), Schulstraße 11, 39624 Kalbe (Milde)  
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Anlage 1 

Nebenbestimmungen 

 

1. Für die Zulassung des Betriebsplanes ist eine Sicherheitsleistung zu hinterlegen. 

Die Höhe der Sicherheitsleistung wird auf  

71.000,00 Euro 

(einundsiebzigtausend Euro) 

festgelegt. 

Die Sicherheitsleistung ist dem LAGB bis zum 31.12.2020 vorzulegen. 

Bei Nichteinhaltung dieser Nebenbestimmung erlischt die Zulassung. 

Für den Fall, dass die Hinterlegung einer Bankbürgschaft vorgesehen ist, muss diese auf 

erstes Anfordern erteilt werden, unbedingt, unbefristet, unwiderruflich und unter Verzicht 

auf die Einreden der Anfechtbarkeit, der Aufrechenbarkeit wegen bestrittener oder nicht 

rechtskräftig festgestellter Forderungen und der Vorausklage gem. §§ 770, 771 BGB erteilt 

sein. Eine Erhöhung der Sicherheitsleistung infolge von Kostensteigerung bleibt vorbehal-

ten. Mit fortschreitender Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung  besteht die 

Möglichkeit, die Sicherheitsleistung sukzessive zu reduzieren. Über die Reduzierung der 

Sicherheitsleistung entscheidet das LAGB auf Antrag. 

2 Die Angaben unter Punkt 4.2.4 im Hauptbetriebsplan zur Tankanlage sind zu überarbeiten. 

Dem LAGB sind bis zum 31.10.2020 die aktuellen Daten zu übermitteln. 

3. Die im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag genannten Vermeidungsmaßnahmen sind ein-

zuhalten. 
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Anlage 2.4 

 

 
Erkundungsbericht 1981 
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